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Einfihrungserlass zur Vergabeverordnung und den Verdingungsordnungen

A. Vergabeverordnung (VgV)

In-Kraft-Treten der VgV und der Verdingungsordnungen

Mit In-Kraft-Treten des vierten Teiles des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB) ist es erforderlich geworden, auf der Grundlage der 8 97 Abs. 6 GWB
und 8 127 GWB eine neue Rechtsverordnung zu erlassen.

Von dieser Erméachtigung hat die Bundesregierung mit der Verordnung Uber die
Vergabe offentlicher Auftrage — Vergabeverordnung (VgV) vom 09. Januar 2001
BGBI. I, S. 110, die zum 01. Februar 2001 in Kraft tritt, Gebrauch gemacht.

Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Verordnung tber die Vergabebestim-
mungen fur 6ffentliche Auftrage vom 22.02.1994 (BGBI | S. 321), geandert durch die
Erste Verordnung zur Anderung der Vergabeverordnung vom 29.09.1997 (BGBI |

S. 2384), aul3er Kraft.
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Mit dieser neuen Verordnung wird den Anderungen des EG-Vergaberechts durch die
Richtlinie des Rates 97/52/EG vom 13. Oktober 1997 und die Richtlinie des Rates
98/4/EG vom 16. Februar 1998 sowie der vergaberechtlichen Rechtsprechung
Rechnung getragen. Sie regelt inhaltlich wichtige materiell vergaberechtliche Grund-
satze. Die ndheren Bestimmungen uber das Vergabeverfahren sind in den Ver-
dingungsordnungen VOB, VOL und VOF enthalten, auf die in der VgV verwiesen

wird.

Die Anwendung der Abschnitte 2 bis 4 der VOB/A Ausgabe 2000 (in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. Mai 2000; BAnz Nr. 120a vom 30. Juni 2000, BAnz.

S. 19125) werden durch die Verweisungen in den 88 6 und 7 VgV zum Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens der VgV verbindlich vorgeschrieben. Die Anwendung der Abschnitte
2 bis 4 der VOL/A Ausgabe 2000 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
August 2000, BAnz. Nr. 200a) sowie der VOF Ausgabe 2000 (in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juli 2000, BAnz. Nr. 173a) wird mit den 88 4 und 5 VgV

verbindlich vorgeschrieben.

Im Interesse der einheitlichen Geltung der Neufassung der VOB sind ab 01. Februar
2001 auch der auf Grund der Haushaltsordnungen (Ziffer 2.1.1. der Vorl.VV-BHO zu
§ 55 BHO) anzuwendende Abschnitt 1 der VOB/A sowie die VOB Teile B und C Aus-
gabe 2000 anzuwenden. Abschnitt 1 der VOL/A und die VOL Teil B Ausgabe 2000
sind ebenfalls ab diesem Zeitpunkt anzuwenden.

Vergabehandbuch des Bundes

Das Vergabehandbuch des Bundes (VHB) wird in seiner neuen Ausgabe die An-
derungen in den o0.g. Vorschriften bertcksichtigen und im Friuhjahr 2001 gesondert
eingefiihrt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das VHB - Ausgabe 1999 weiter-
hin anzuwenden, sofern nicht die vorrangigen Vorschriften der neu bekannt-
gemachten Verdingungsordnungen dem entgegenstehen. Die notwendigen
Anderungen in den Richtlinien, Einheitlichen Verdingungsmustern (EVM) und
Einheitlichen Formblattern (EFB), die sich aus der VgV und der VOB — Ausgabe
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2000 zwingend ergeben, sind als Anlage beigeflugt. Sie sind mit In-Kraft-Treten

dieses Erlasses anzuwenden.

Weitere wichtige anstehende Anderungen im VHB — Ausgabe 2000 werden im vor-
liegenden Erlass erlautert. Sie sind zur Unterscheidung von den Hinweisen zur VOB

kursiv dargestellt.
Die VHB-Regelungen treten jedoch - mit Ausnahme der vorgenannten Richtlinien,
Einheitlichen Formblatter und Einheitlichen Verdingungsmuster - erst mit Einfihrung

des VHB in Kraft.

Zu den wichtigsten Regelungen der VgV im Einzelnen:

Schwellenwerte

Wie bisher auch, erfolgt eine Anwendung des ersten Abschnitts der VOB/A und
VOL/A auf Grund der haushaltsrechtlichen Vorschriften (8 55 BHO und Ziff. 2.1.1. der
Vorl.VV zu § 55 BHO); die Anwendung der Abschnitte 2 bis 4 von VOB/A und VOL/A
sowie der VOF erfolgt aufgrund der VgV.

Gem. 8 1 VgV trifft die Verordnung n&here Bestimmungen Uber das bei der Vergabe
offentlicher Auftrage einzuhaltende Verfahren sowie das Nachprtfungsverfahren,
soweit die zu vergebenden Auftrage die in § 2 VgV genannten Schwellenwerte ohne

Umsatzsteuer erreichen oder tGiberschreiten.

Die Schwellenwerte betragen:

- fOr Bauauftrage 5 Mio. Euro

- for Liefer- und Dienstleistungsauftrage 200.000 Euro

- fur Liefer- und Dienstleistungsauftradge der obersten oder oberen Bundesbehérden
sowie vergleichbarer Bundeseinrichtungen (auf3er Forschungs- und Entwicklungs-
dienstleistungen) 130.000 Euro

- fir Lose bei Bauauftragen 1 Mio. Euro oder bei Losen unterhalb von 1 Mio. Euro,

deren addierter Wert ab 20 % des Gesamtwertes aller Lose
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- fur Lose bei Dienstleistungsauftrdgen 80.000 Euro oder bei Losen unterhalb von

80.000 Euro, deren addierter Wert ab 20 % des Gesamtwertes aller Lose.

Die Schatzung der Auftragswerte richtet sich nach § 3 VgV.

Richtlinie des VHB zu § 1a VOB/A, Ziffer 1:

Die Anwendung der Ziffer 1 der Richtlinie zu § 1a VOB/A mit nachstehendem
Inhalt hat bereits mit In-Kraft-Treten dieses Erlasses zu erfolgen:

1 Gesamtauftragswert

Der Gesamtauftragswert der baulichen Anlage nach 8 1a Nr. 1 VOB/A ist deren
geschatzte Gesamtvergutung (8 3 VgV). Diese errechnet sich aus den
Gesamtkosten, abziiglich der einmaligen Abgaben und Gebuhren, Kosten der
beweglichen Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstande, Honorare der
freiberuflich Tatigen und aller tbrigen Baunebenkosten.

Von dem verbleibenden Betrag ist die Umsatzsteuer abzusetzen.
Maf3geblicher Zeitpunkt fur die Schatzung des Gesamtauftragswertes ist in der
Regel der Tag der Absendung der Bekanntmachung nach Anhang A des 2.
Abschnittes der VOB/A (Vorinformationsverfahren).

Bei allen Auftragen, die die geschéatzten Auftragswerte die EU-Schwellenwerte er-
reichen oder tberschreiten werden, haben die Vergaben unter Beachtung des GWB,

der VgV und der einschlagigen Verdingungsordnungen zu erfolgen.

Verweisung auf die Verdingungsordnungen

Wie auch die alte VgVO verweist die VgV auf die Verdingungsordnungen und
schreibt deren Anwendung flr Vergaben, die die Schwellenwerte erreichen oder

uberschreiten, zwingend vor. Fur den Bundeshochbau gilt dabei folgendes:

Bei der Vergabe von Bauleistungen hat der Bund als juristische Person des 6ffent-
lichen Rechts und damit als Auftraggeber im Sinne des 8 98 Nr. 1 GWB bei der Ver-
gabe von Bauauftrdgen und Baukonzessionen, die die Schwellenwerte erreichen
oder Uberschreiten, gem. 8 6 VgV die Bestimmungen des 2. Abschnitts der VOB/A
2000 (BAnz. Nr. 120 a vom 30.06.2000, S. 19125) anzuwenden.



Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauftragen hat der Bund als Auftrag-
geber nach 8 98 Nr. 1 GWB gem. § 4 VgV Abschnitt 2 der VOL/A (BAnz. Nr. 200a,
vom 17. August 2000) anzuwenden.

Freiberufliche Dienstleistungen sind vom Bund als Auftraggeber im Sinne des § 98
Nr. 1 GWB gemalR § 5 VgV nach der VOF (BAnz. Nr. 173a vom 25. Juli 2000) zu

vergeben.

Informationspflicht nach 8 13 VgV

Neu ist die Regelung Uber die Informationspflicht des Auftraggebers im EG-Vergabe-
verfahren. Nach dieser Vorschrift sind die Auftraggeber verpflichtet, die Bieter, deren
Angebote nicht bericksichtigt werden sollen, mindestens 14 Kalendertage vor Ver-
tragsabschluss Uber den Grund der vorgesehenen Nichtbertcksichtigung und tber
den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, zu informieren.
Grund der Regelung ist die Umsetzung der Forderung des Europaischen Gerichts-
hofes nach effektivem Primé&rrechtsschutz.

Die Information ist gem. § 13 Satz 2 VgV spatestens 14 Kalendertage vor Vertrags-
abschluss, gerechnet vom Tag nach der Absendung der Information durch den Auf-
traggeber, schriftlich abzugeben. Damit kommt der Dokumentation des Absende-

tages im Vergabevermerk eine besondere Bedeutung zu.

Nach § 13 Satz 3 VgV darf ohne Information der Bieter und vor Ablauf der Frist
des § 13 Satz 2 VgV ein Vertrag nicht abgeschlossen werden. Ein gleichwohl

unter Verstol3 dieser Vorschriften abgeschlossener Vertrag ist nichtig.

Diese Vorschriften sind bei allen Vergaben, die die Schwellenwerte erreichen oder
uberschreiten, zu beachten.

Die Informationspflicht des 8 13 VgV ist von den Mitteilungspflichten der §§ 27, 27a,
27, 27b, § 11 SKR VOBJA; 88 27, 27 a, VOL/A und § 17 Abs. 4 VOF zu unter-
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scheiden, da diese die Mitteilungspflichten zu anderen Zeitpunkten und zum Teil mit

anderen Inhalten regeln.

Richtlinie des VHB zu § 27 a VOB/A (Anlage 1):

Die Anwendung der Richtlinie zu 8 27a VOB/A (Anlage 1) sowie der Einheit-
lichen Formblatter EFB Info/Abs-EG und EFB Info EG und EFB Verg 6 (Anlagen

2 —4) hat bereits mit In-Kraft-Treten dieses Erlasses zu erfolgen.

Die Richtlinie des VHB zu § 27 a VOB/A regelt, wie bei BaumafRnahmen oberhalb der

Schwellenwerte der Informationspflicht des 8 13 VgV zu genuligen ist.

Richtlinie des VHB zu § 19 VOB/A (Anlage 5):

Die Anwendung der Richtlinie zu 8 19 VOB/A (Anlage 5) hat bereits mit In-Kraft-

Treten dieses Erlasses zu erfolgen.

Nach dieser Richtlinie kann in EG-Verfahren die Zuschlags- und Bindefrist um bis zu

14 Kalendertage verlangert werden.

Ausgeschlossene Personen

Nach § 16 Abs. 1 VgV durfen Mitarbeiter, Beauftragte oder Mitarbeiter eines Beauf-
tragten eines Auftraggebers bei Entscheidungen des Auftraggebers in einem Ver-
gabeverfahren nicht mitwirken, soweit sie als voreingenommen gelten. Als vorein-

genommen gelten diejenigen nattrlichen Personen, die

- Bieter oder Bewerber sind,

- einen Bieter oder Bewerber beraten oder sonst unterstlitzen oder als gesetzlicher
Vertreter oder nur in einem Vergabeverfahren vertreten,

- bei einem Bieter oder Bewerber gegen Entgeld beschaftigt sind oder bei ihm als

Mitglied des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs tatig sind oder
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- fir ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen tatig sind, wenn
dieses Unternehmen zugleich geschaftliche Beziehungen zum Auftraggeber und
zum Bieter oder Bewerber hat;
es sei denn, dass dadurch fur die Person kein Interessenkonflikt besteht oder,
dass sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen in dem Vergabeverfahren

auswirken.

Die Vorschrift ist eine Ausgestaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 97 Abs.
2 GWB) und soll sicherstellen, dass fur den Auftraggeber nur solche Personen tatig
werden, die in ihren Interessen weder mit einem Bieter oder Bewerber noch mit

einem Beauftragten des Bieters oder Bewerbers verknipft sind.

8 16 Abs. 2 VgV erweitert den Kreis der ausgeschlossenen Personen auf persénlich
nahestehende nattrliche Personen wie Familienmitglieder, Verwandte und

Lebenspartner.

Mit 8 16 Abs. 1 Ziff. 3 VgV wird geregelt, wie zu verfahren ist, wenn z. B. bei einge-
schalteten Beratungsunternehmen eine Person dieses Unternehmens den Auftrag-
geber und den Bieter berat. Die in diesem Unternehmen beschéftigten Personen
durfen dann bei Entscheidungen im Vergabeverfahren nicht mitwirken. Etwas
anderes gilt nur dann, wenn sich deren Tatigkeiten auf die Entscheidungen im Ver-
gabeverfahren nicht auswirken oder fur diese Personen kein Interessenkonflikt be-
steht.

Wie aus der Formulierung der Vorschrift ersichtlich, ist diese an den Auftraggeber ge-
richtet. Dieser hat dafur zu sorgen, dass keine ausgeschlossene Personen an Ent-

scheidungen mitwirken, die fiir das Vergabeverfahren von Bedeutung sind.

Der Auftraggeber muss organisatorische Vorkehrungen dafur treffen, dass keine
Beteiligung ausgeschlossener Personen stattfindet.
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Richtlinie des VHB zu § 2 VOB/A Ziffer 2:

Die Anwendung der Ziffer 2 der Richtlinie zu § 2 VOB/A mit nachstehendem In-
halt hat bereits mit In-Kraft-Treten dieses Erlasses zu erfolgen:

2  Wettbewerbsbeschrankende Verhaltensweisen
2.1 Bei Vergabeentscheidungen ausgeschlossene nattrliche Personen

Bei Entscheidungen fir den Auftraggeber in einem EG-Vergabeverfahren

durfen nach 8§ 16 VgV ausgeschlossene Personen nicht mitwirken. Die im Sinne

von 8 16 Abs. 1 Nr. 3 VgV als voreingenommen geltenden Personen kdnnen im

jeweiligen Vergabeverfahren ggf. schriftlich erklaren, dass fur sie kein Interes-

senkonflikt besteht und dass sich ihre Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen

auswirken.

Solche Entscheidungen kdnnen insbesondere sein

- Festlegung der Vergabeart

- Teilnehmer am Wettbewerb

- Entscheidung zu wesentlichen Inhalten der Leistungsbeschreibung (z.B.
produktneutrale Leistungsbeschreibung)

- Prufung, Wertung der Angebote und Zuschlagserteilung

- Aufklarung der Angebotsinhalte

- Entscheidung uber die Aufhebung der Ausschreibung

Diese Grundsétze sind auch bei den anderen Vergabeverfahren zu beachten

2.2 Wegen Preisabsprachen vgl. Nr. 3 der Richtlinie zu § 23 VOB/A.

Diese Richtlinie zum Kreis der nach § 16 VgV bei EG-Vergabeverfahren
ausgeschlossenen Personen ist nach den Grundsatzen des Wettbewerbs und der
Gleichbehandlung von Bewerbern und Bietern gemal des letzten Satzes dieser
Richtlinie auch fur Vergabeverfahren aul3erhalb der EG-Vergabeverfahren (unterhalb

der EG-Schwellenwerte bzw. internationale NATO-Ausschreibungen) anzuwenden.

Elektronische Angebotsabgabe

Nach 8§ 15 VgV konnen die Auftraggeber zulassen, dass die Angebotsabgabe in
einer anderen Form als der Schriftform erfolgen kann, sofern die Vertraulichkeit ge-
wahrleistet ist. Diese Regelung gilt aber gemaf § 15 Satz 1 VgV nur, soweit die Ver-
dingungsordnungen keine Vorschriften Uber die elektronische Angebotsabgabe ent-
halten. Hieraus ergibt sich, dass die VOB/A, die Regelungen zur digitalen Angebots-
abgabe enthalt, mit ihren Vorschriften dem 8§ 15 VgV fur die elektronische/digitale

Vergabe von Bauleistungen vorgeht. VOL/A und VOF enthalten keine entsprechen-
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den Regelungen, so dass im Anwendungsbereich dieser Verdingungsordnungen
§ 15 VgV Geltung beansprucht.

Richtlinie des VHB zu § 21 VOB/A, Ziffer 2:

Diese Richtlinie tritt erst mit der EinfUhrung des neuen VHB in Kraft.

Nach dieser Richtlinie diurfen digitale Angebote im Bundeshochbau nur zugelassen
werden, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind und der Auftraggeber
ein entsprechendes DV-Verfahren freigegeben hat. Wenn die erforderlichen tech-
nischen Voraussetzungen gegeben sind und ein geeignetes technisches DV-Ver-
fahren zur Verfigung steht, werden die Bundeshochbauverwaltungen durch ge-

sonderten Erlass informiert.
Eine Zulassung der digitalen Angebotsabgabe durch die Vergabestellen der

Bundeshochbauverwaltung kann somit zunéchst nur nach vorheriger Zustim-

mung des Ministeriums erfolgen.

VOB Teil A - Ausgabe 2000

Allgemeine Bestimmungen fir die Vergabe von Bauleistungen

Im Zusammenhang mit der Neuherausgabe der VOB-Ausgabe 2000 durch den
Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fir Bauleistungen (DVA) erfolgte eine
grundlegende Uberarbeitung der VOB, die insbesondere durch Anderungen in den
EU-Richtlinien Gber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 6ffentlicher
Dienstleistungs-, Liefer- und Bauauftrage sowie durch das In-Kraft-Treten des Ver-
gaberechtsdnderungsgesetzes (Vierter Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschrankungen) bedingt ist. Ferner sind die Vorschriften, die der Transparenz des
Vergabeverfahrens dienen, weiterentwickelt worden. Die VOB-Ausgabe 2000 bringt
deshalb umfassende Anderungen der VOB/A sowie punktuelle Anderungen der
VOB/B mit sich.
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Zu den wichtigsten neuen Regelungen in der VOB und den Richtlinien des VHB

im Einzelnen:

Abschnitt 1. Basisparagraphen

8 9 Nr. 1 Satz 2 VOB/A (Bedarfspositionen)

Bedarfspositionen werden haufig in Leistungsverzeichnisse aufgenommen. Dies
widerspricht dem Gebot der eindeutigen und erschépfenden Leistungsbeschreibung
und erdffnet den Bietern Spekulationsmoglichkeiten. Mit dem neu angefigten Satz 2
wird klargestellt, dass Bedarfspositionen nur ausnahmsweise in die Leistungsbe-
schreibung aufzunehmen sind. Eine schriftliche Begriindung dafir, dass ausnahms-
weise Bedarfspositionen aufgenommen werden, ist fur jeden Einzelfall (jede Position)
in die Verdingungsunterlagen aufzunehmen. Im Interesse der Transparenz sollte sie
in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis enthalten sein, kann aber auch im

Vergabevermerk niedergelegt werden.

Richtlinie des VHB zu § 9 VOB/A, Ziffer 4.2.:

Diese neue Richtlinie tritt erst mit der Einfihrung des neuen VHB in Kraft.

Das VHB wird hierzu in 4.2. zu § 9 VOB/A zusatzlich vorschreiben, dass auch in

diesen Ausnahmeféllen der Umfang der Bedarfspositionen in der Regel 10 Prozent

des geschatzten Auftragswertes nicht Uberschreiten darf.

8 9 Nr. 1 Satz 3 VOB/A (Stundenlohnarbeiten)

Angehéngte Stundenlohnarbeiten durfen nach 8 9 Nr. 1 Satz 3 VOB/A ebenfalls nur
im unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen
werden. Dadurch soll Spekulationsmdglichkeiten entgegengewirkt werden, da

Stundenlohnarbeiten haufig zu besonders niedrigen Preisen angeboten werden.
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8§ 14 Nr. 1 Satz 2 (Sicherheitsleistung)

Im neuen Satz 2 wurde geregelt, dass bei Beschrankter Ausschreibung und bei Frei-
handiger Vergabe Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt werden sollen.
Dies erfolgte zur Entlastung des Kreditrahmens der bauausfiihrenden Unternehmen.
Dabei stand die Uberlegung im Vordergrund, dass bei Beschrankten Ausschrei-
bungen und Freihandigen Vergaben die Leistungsfahigkeit der Bieter (und damit
auch deren Liquiditat) vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe von der Vergabe-
stelle zu prifen ist. Hat sie diese bejaht, wirde sie sich widersprichlich verhalten,

wenn sie gleichwohl Sicherheiten verlangt.

Aufgrund der Vorschrift des § 3 a Nr. 1 Buchst. b und ¢ VOB/A gilt diese Regelung
auch fir das Nichtoffene Verfahren und das Verhandlungsverfahren des 2. Ab-

schnitts.

Richtlinie des VHB zu § 14 VOB/A, Ziffer 2.1.

Das neue VHB wird — wie das VHB 1999 — regeln, dass darlber hinaus bei Offent-
lichen Ausschreibungen und Offenen Verfahren sowie bei internationalen NATO -
Ausschreibungen erst ab einer voraussichtlichen Auftragssumme von DM 500.000
Sicherheiten fir die Vertragserfillung zu fordern sind. Auch Sicherheiten fir die Ge-

wabhrleistung sind erst ab dieser Auftragssumme zu fordern.

8§20 Nr.1 Abs. 1 (Kosten fur die Versendung der Unterlagen)

In 8 20 Nr. 1 Abs. 1 wurde aufgenommen, dass neben den Kosten der Vervielfal-
tigung auch die der Versendung als Entgelt gefordert werden dirfen. Die Erganzung
war notwendig geworden, nachdem die Versandkosten Gréf3enordnungen erreichen

kénnen, die den Vervielfaltigungskosten entsprechen oder sogar dariber liegen.
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8§ 21 Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 (Unterzeichnung der Angebote)

In Satz 1 dieser Vorschrift wurde vor dem Wort Unterschrift das Wort ,rechtsverbind-
liche" gestrichen. Dies erfolgte im Hinblick auf die restriktive Spruchpraxis einiger
Vergabetberwachungsausschisse. Durch Verzicht auf das Erfordernis der Rechts-
verbindlichkeit der Unterschrift soll klargestellt werden, dass fiir die Angebotsabgabe
keine Uber die Formvorschriften des BGB hinausgehenden Anforderungen gelten

sollen.

8 21 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2 (Digitale Angebotsabgabe)

Die Einflgung des Satzes 2 erfolgte zur moglichen Zulassung digitaler Angebote
durch den Auftraggeber gemal Art. 18 Abs. 2 BKR, eingefligt durch EG-RL 97/52
vom 13.10.1997.

§ 21 Nr. 3 (Nebenangebote und Anderungsvorschlage)

Zur Erleichterung des Er6ffnungstermins und zur Schaffung von mehr Transparenz
sind aufgrund des neu eingefugten 8 21 Nr. 3 Satz 1 die Anzahl der Nebenangebote
und Anderungsvorschlage an einer festgelegten Stelle im Angebotsschreiben an-

zugeben.

Richtlinie des VHB zu § 21 VOB/A, Ziffer 4:

Die Anwendung der Ziffer 4 der Richtlinie zu § 21 VOB/A mit nachfolgendem
Inhalt sowie der Einheitlichen Verdingungsmuster EVM (B) Ang, EVM (Z) Ang 1
und EVM (L) Ang (Anlagen 6 — 8) hat bereits mit In-Kraft Treten dieses Erlasses

zu erfolgen:

4. Berlcksichtigung von Nebenangeboten und Anderungsvorschlagen

Nebenangebote und Anderungsvorschlage, die nicht im Angebotsschreiben an
der daflr vorgesehenen Stelle aufgefuhrt sind, verstoRen gegen § 21 VOB/ A
bzw. die Bewerbungsbedingungen. Sie kdnnen jedoch allein aus diesem Grund
nicht ausgeschlossen werden, da dies nach § 25 Nr. 4 und 5 VOB/A kein Aus-
schlussgrund ist.
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Nebenangebote und Anderungsvorschlage sind gem. § 25 Nr. 1 Abs. 2 VOB/A
grundsatzlich auszuschliefl3en, wenn sie nicht auf besonderer Anlage gemacht

und als solche deutlich gekennzeichnet sind.

8§ 21 Nr. 4 (Preisnachléasse ohne Bedingung)

Preisnachlasse ohne Bedingung sind im Interesse einer transparenten Vergabe nur
an bestimmten, vorher vom Auftraggeber festgelegten Stellen im Angebotsschreiben
zulassig. Damit soll bereits im Eroffnungstermin offengelegt werden, welche Preis-

nachléasse seitens der jeweiligen Bewerber angeboten werden.

Nach 8 21 Nr. 4 VOB/A sind Preisnachldsse ohne Bedingung an einer vom Auf-
traggeber in den Verdingungsunterlagen festgelegten Stelle aufzufihren (Richtlinie
des VHB zu 8§ 21 VOB/A, Ziffer 5). Preisnachldsse ohne Bedingung, die nicht an der
vorgesehenen Stelle aufgefuhrt sind, werden bei der Wertung des Angebotes rech-
nerisch nicht bericksichtigt (Nr. 3.4 EVM (B) BwB/E). Bei der Ermittlung der Bieter-
reihenfolge ist also die Angebotssumme ohne Preisnachlass maf3gebend. Ergibt die
Wertung der Angebote, dass der Zuschlag auf ein Angebot zu erteilen ist, dass einen
nicht an der vorgeschriebenen Stelle aufgeflihrten Preisnachlass ohne Bedingung
enthélt, so erfolgt die Zuschlagserteilung unter wirksamer Vereinbarung dieses
Preisnachlasses. Dieser ist daher bei Ermittlung des auszuzahlenden Rechnungs-
betrages nach § 16 VOB/B zu beriicksichtigen (Richtlinie des VHB zu § 16 VOB/B
Ziffer 3).

Hiervon zu unterscheiden sind Preisnachlasse mit Bedingungen (z.B. bei Einhal-
tung einer Zahlungsfrist), sog. Skonti. Diese sind von der Regelung des § 21 Nr. 4
VOB/A nicht umfasst. Im Zusammenhang mit haufig aufgetretenen Problemen bei
der Einbeziehung von Skonti in die Wertung ist zwischen Bundeshochbau,
Bundesstrassenbau und Bundeswasserstrassenbau Einigkeit dartiber erzielt worden,
die Bewerbungsbedingungen fir Bauauftrage des Bundes dahingehend zu
verandern, dass Preisnachlasse mit Bedingungen fur Zahlungsfristen (Skonti) bei der
Wertung nicht mehr zu beriicksichtigen sind. Auch hier ist also bei der Ermittlung der

Bieterreihenfolge die Angebotssumme ohne Skonto maf3gebend. Da die
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Zuschlagserteilung unter Vereinbarung der Skonti erfolgt, sind sie bei Ermittlung des
auszuzahlenden Rechnungsbetrages nach § 16 VOB/B zu berticksichtigen (Richtlinie

des VHB zu 8§ 16 VOB/B Ziffer 3).

Richtlinie des VHB zu § 21 Nr. 5 VOB/A und EVM (B) BWB/E Nr. 3.4.

Die Anwendung der Ziffer 5 der Richtlinie zu § 21 VOB/A mit nachfolgendem
Inhalt sowie der Einheitlichen Verdingungsmuster EVM (B) BwB/E und EVM (L)
BwB (Anlagen 9 — 10) hat bereits mit In-Kraft Treten dieses Erlasses zu er-

folgen:

5. Preisnachlasse

Preisnachlasse ohne Bedingungen, die nicht im Angebotsschreiben an der
dafur vorgesehenen Stelle aufgefihrt sind (8 25 Nr. 5 Satz 2 VOB/A) und Preis-
nachlasse mit Bedingungen fir Zahlungsfristen (Skonti) dirfen bei der Wertung
der Angebote nicht bertcksichtigt werden.

Nicht zu wertende Preisnachlasse (ohne oder mit Bedingungen) bleiben rechts-
verbindlicher Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt. (Vgl. Nr. 3.3 der Richtlinie zu 8 25 VOB/A).

§ 22 Nr. 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 (Kennzeichnung der Angebote)

Mit der Anderung in Nr. 3 Abs. 2 Satz 1 soll klargestellt werden, dass die Angebote
im Er6ffnungstermin in allen ihren wesentlichen Teilen zu kennzeichnen sind, um
spatere Manipulationsmdglichkeiten auszuschliel3en.

8 22 Nr. 7 Satze 1 und 2 (Einsicht in die Niederschrift, Mitteilung an die Bieter)
Die verlesenen und nachgerechneten Endbetrédge der Angebote kbnnen den Bietern
nach rechnerischer Prifung mitgeteilt werden. Nach entsprechender Antragstellung
hat die Mitteilung unverziglich, d.h. ohne schuldhaftes Zégern zu erfolgen.

8 25 Nr. 1 Abs. 2 (Ausschluss von Angeboten)

Die Transparenz des Vergabeverfahrens soll dadurch erhéht werden, dass in der

Regel Anderungsvorschlage und Nebenangebote, die nicht entsprechend § 21 Nr. 3
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Satz 2 auf einer gesonderten Anlage gemacht und deutlich gekennzeichnet werden,

ausgeschlossen werden.

Richtlinie des VHB zu § 25 VOBJ/A, Ziffer 1.2:

Die Anwendung der Ziffer 1.2. der Richtlinie zu § 25 VOB/A mit nachfolgendem

Inhalt hat bereits mit In-Kraft Treten dieses Erlasses zu erfolgen:

1.2 Ausschluss von Angeboten

Auszuschlief3en sind Angebote,

- bei denen ein Ausschlussgrund nach 8§ 25 Nr. 1 VOB/A vorliegt,

- die nicht vollstéandig sind, in denen insbesondere nicht alle geforderten
Leistungen angeboten werden,

- die nicht alle in den Verdingungsunterlagen gestellten Bedingungen erfillen,
es sei denn, dass es sich um zulassige Nebenangebote oder Anderungsvor-
schlage handelt (siehe Nr. 5.2 der Angebotsanforderung EVM (B) A bzw.
EVM (L) A und Nr. 4.1 EVM (B) BWB/E bzw. EVM (L) BwB).

Grundsétzlich sind auch Nebenangebote und Anderungsvorschlage auszu-
schlieRen, die nicht auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich ge-
kennzeichnet sind (siehe Nr. 4 der Richtl. zu § 21 VOB/A).

8 25 Nr. 3 Absatz 3 Satz 2 (Wirtschaftlichstes Angebot)

Nach § 25 Nr. 3 Abs. 3 Satz 2 VOB/A a.F. war das "annehmbarste" Angebot zu be-
zuschlagen. 8 97 Abs. 5 des zum 01.01.1999 in Kraft getretenen GWB sieht vor,
dass der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen ist. Da beide Vor-
schriften inhaltlich gleichbedeutend sind, war eine Anpassung der VOB/A an den
Wortlaut des GWB unter Beriicksichtigung des Textes von Art. 30 Abs. 1 BKR ge-

boten.

8 25 Nr. 5 Satz 2 (Preisnachlasse)

Um der Forderung des 8§ 21 Nr. 4, Preisnachlasse ohne Bedingung an einer vom
Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen bezeichneten Stelle aufzufiihren, Nach-
druck zu verleihen, wurde in einem neu angefligten Satz 2 geregelt, dass Preisnach-

lasse ohne Bedingung, die dem § 21 Nr. 4 nicht entsprechen, nicht zu werten sind.
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Richtlinie des VHB zu § 21 VOB/A, Ziffer 5 und zu § 25 VOB/A, Ziffer 3.3:

Die Anwendung der Ziffer 5 zu § 21 VOB/A (siehe oben) und Ziffer 3.3. der
Richtlinie zu § 25 VOB/A mit nachfolgendem Inhalt hat bereits mit In-Kraft -

Treten dieses Erlasses zu erfolgen:

3.3 Preisnachlasse

3.3.1 Preisnachlasse ohne Bedingungen sind bei der Wertung nur zu berticksich-
tigen, wenn sie im Angebotsschreiben an der dort bezeichneten Stelle aufge-
fuhrt sind.

3.3.2 Preisnachlasse mit Bedingungen, die vom Bieter bei Einhaltung von
Zahlungsfristen angeboten werden (Skonti), sind bei der Wertung nicht zu be-

ricksichtigen.

3.3.3 Nicht zu wertende Preisnachlasse (ohne oder mit Bedingungen) bleiben aber
rechtsverbindlicher Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt (siehe auch Richtlinie Nr. 3 zu § 16 VOB/B).

8 26 Nr. 2 (Benachrichtigungspflicht bei Aufhebung)

Zur Anpassung des 8 26 Nr. 2 an Art. 8 Abs. 2 BKR, geandert durch EG-RL
97/52/EG vom 13.10.1997, war die Anfigung des Satzes 2 erforderlich, nach dem
die Unterrichtung von der Aufhebung der Ausschreibung auf Antrag der Bewerber

oder Bieter schriftlich zu erfolgen hat.

Abschnitt 2 der VOB/A

81laNr.1,2,5und 6 (Anwendung der a-Paragrafen)

Der Wortlaut der Vorschrift wurde hinsichtlich des Begriffs des Auftraggebers an § 98
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen angepasst. Ferner erfolgte bei

der Angabe der Schwellenwerte die Umstellung der Wahrungsangabe von ECU auf

Euro.



8§ 1 a Nr. 1 Abs. 1 Satz 3 wurde angefuigt, um den Begriff des Bauauftrages an Art. 1
Buchst. a BKR und § 99 Abs. 3 GWB anzugleichen. Entsprechend wurde 8 1 a Nr. 6
gestrichen.

8 1 a Nr. 5 konnte gestrichen werden, da die Schwellenwerte in der gesamten VOB
in Euro ausgedrickt sind. Da der Umrechnungskurs von Euro in DM auf Grund der
Verordnung 974/98 des Rates vom 03.05.1998 uber die Einfihrung des Euro festge-
schrieben und bekannt ist, besteht kein Bedarf mehr fur eine Bekanntgabe des Ge-
genwertes des Euro in DM.

§ 18a (Angebotsfrist, Bewerbungsfrist)

Art. 12 Abs. 2 BKR wurde durch die EG-RL 97/52 vom 13.10.1997 neu gefasst.
Dabei wurden die Regelungen Uber die verkirzten Fristen fur den Eingang der An-
gebote beim Offenen Verfahren modifiziert. Dies erforderte eine entsprechende An-
passung in § 18 a Nr. 1 Abs. 2. Im Unterschied zur alten Rechtslage ist die Abgabe
einer Vorinformation allein nicht mehr ausreichend. Vielmehr muss die Vorinfor-
mation maximal 12 Monate und mindestens 52 Kalendertage vor der Absendung der
Bekanntmachung des Antrages an das EG-Amtsblatt abgesandt worden sein (zeit-
liche Ebene). Aul3erdem muss die Vorinformation die im Anhang B geforderten An-
gaben enthalten, soweit diese vorlagen (inhaltliche Ebene). Aus Art. 12 Abs. 2 BKR
ergibt sich, dass es ausreicht, wenn die Informationen in der Vorinformation enthalten
sind, die vorlagen. Die verkurzte Regelfrist betragt 36 Kalendertage und kann z. B. in
Féallen der Dringlichkeit weiter verkirzt werden. Die Frist darf jedoch 22 Kalender-

tage nicht unterschreiten.

Die Regelungen Uber die Angebotsfristen beim Nichtoffenen Verfahren in Art. 13
Abs. 4 BKR wurden durch EG-RL 97/52 vom 13.10.1997 neu gefasst. Dies erforderte
eine entsprechende Neufassung des 8§ 18a Nr. 2 Abs. 2 und Ergéanzung des § 18a
Nr. 3.
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Richtlinie des VHB zu § 18a VOB/A (Anlage 11):

Die Anwendung der Richtlinie zu § 18a VOB/A hat bereits mit In-Kraft-Treten

dieses Erlasses zu erfolgen.

Der tabellarischen Ubersicht zu § 18a VOB/A kénnen die Angebots- und Bewer-

bungsfristen entnommen werden.

§ 26a Nr. 1 bis 3 (Aufhebung der Ausschreibung)

Die Aufnahme der in 8 26 a Nr. 1 geregelten Unterrichtungspflichten erfolgte zur An-
passung an Art. 8 Abs. 2 BKR, gedndert durch EG-RL 97/52 vom 13.10.1997. Da
nach Art. 8 Abs. 2 BKR fir alle Ausschreibungsverfahren, die nicht mit einer Vergabe
enden oder wiederholt werden, eine Berichtspflicht gegenlber der EG besteht, ist
auch die Beendigung des Vergabeverfahrens nach § 122 GWB gegentiber der EG

zu berichten.

Richtlinie des VHB zu § 26a VOB/A (Anlage 12):

Die Anwendung der Richtlinie zu 8§ 26a VOB/A sowie der Einheitlichen Form-
blatter EFB (B/Z)Aufh (Anlage 13) EFB (B/L)Aufh EG (Anlage 14) hat bereits mit
In-Kraft Treten dieses Erlasses zu erfolgen.

Die Richtlinie zu § 26 a VOB/A regelt zusatzlich, dass die Unterrichtung der Bieter mit
dem Einheitlichen Formblatt EFB (B/Z)Aufh zu erfolgen hat. Dies gilt auch, wenn das
Vergabeverfahren aufgrund des § 122 GWB beendet wurde. In allen Fallen der Auf-
hebung, Einstellung und Beendigung von Offenen Verfahren, Nichtoffenen Verfahren
und Verhandlungsverfahren mit vorangegangener Vergabebekanntmachung ist das
Amt far amtliche Veroffentlichungen der EG mit dem Einheitlichen Formblatt EFB
(B/L)Aufh EG zu unterrichten.
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§ 27a (Nicht beriucksichtigte Bewerbungen)

In Nr. 1 erfolgte eine Anpassung an Art. 8 Abs. 1 und 2 BKR, gedndert durch EG-RL
97/52 vom 13.10.1997. Auf die obigen Erlauterungen zu § 13 VgV wird verwiesen.

§ 31la (Nachpriufungsbehdrden)

Nunmehr wird klarstellend zwischen § 31 VOB/A "Nachprufungsstellen” fir Be-
schwerden in nationalen Vergabeverfahren und internationalen NATO-Vergabever-
fahren und 8§ 31a VOB/A "Nachprufungsbehorden” fir Beschwerden in EG-Vergabe-
verfahren (rechtswahrend: Vergabekammer nach § 104 GWB und nur fakultativ: Ver-
gabeprufstelle nach 8 103 GWB) unterschieden.

Davon generell unbeschadet bleibt es zusatzlich bei allen Vergabeverfahren bei den
Prufungsmoglichkeiten der allgemeinen Fach- und Rechtsaufsicht (§ 102 GWB, § 31
VOBJ/A).

§ 33 a (Melde- und Berichtspflichten)

Mit § 33 a wurden die Melde- und Berichtspflichten des § 30 a a.F. im 2. Abschnitt an
einen neuen Standort gestellt. Dies erfolgte, um die Systematik der Basisparagrafen
auch im 2. Abschnitt zu erhalten. Die Melde- und Berichtspflichten stellen keine Er-
ganzung zu der Vorschrift des 8§ 30, sondern eine eigenstandige auf EU-Recht be-
ruhende Regelung dar. Inhaltlich erfolgte in Nr. 2 eine Anpassung an Art. 34 BKR,
geandert durch EG-RL 97/52 vom 13.10.1997, in dem die Berichtspflichten fur die
EG-Statistik erweitert wurden.



VOB Teil B
Allgemeine Vertragsbedingungen

far die Ausfihrung von Bauleistungen

8§ 2 Nr. 8 Abs. 2 Satz 3

Zur Klarstellung der Berechnungsgrundlage fur gednderte und zuséatzliche Leistun-
gen im Rahmen des § 2 Nr. 8 Abs. 2 ist ein Verweis auf die Berechnungsgrundlagen
des 8 2 Nr. 5und 8§ 2 Nr. 6 durch die Anfligung des § 2 Nr. 8 Abs. 2 Satz 3 erfolgt.

8 4 Nr. 8 Abs. 1 Satz 3

Auch nach bisher Uberwiegender Rechtsauffassung fuhrte eine unbefugte Weiter-
gabe von Bauleistungen zu einem Kiindigungsrecht des Auftraggebers, wenn der
Auftragnehmer die Eigenleistung trotz Aufforderung mit Fristsetzung nicht aufnimmt
und nicht beibehalt. Mit der Anfligung des Satzes 3 in 8 4 Nr. 8 Abs. 1 wird nunmehr
ausdrucklich geregelt, dass dem Auftraggeber die Mdglichkeit der Kiindigung offen
steht. Der Auftraggeber kann dann den Auftragnehmer auffordern, die geschuldete
Leistung im eigenen Betrieb zu erbringen und ihm Frist setzen, bis zu der die Auf-
nahme der Eigenleistung erfolgt sein muss. Kommt der Auftragnehmer dem nicht
nach, kann der Auftraggeber das Vertragsverhaltnis kiindigen und die restlichen
Leistungen durch einen Dritten erbringen lassen. Die Abrechnung der bis dahin er-
brachten Leistungen erfolgt geméaf 8 8 Nr. 6.

§4 Nr. 10

Die ,, unechte Abnahme" von Teilen der Leistung (bisher § 12 Nr. 2 Buchst. b) stellt
keine Abnahme im rechtlichen Sinne, sondern lediglich eine Feststellung des tech-
nischen Zustandes von bestimmten Teilen der Leistung dar. Damit gehort diese
Regelung systematisch zu den Vorschriften tber die Ausfiihrung. Sie wurde daher

aus 8 12 Nr. 2 Buchst. b herausgenommen und als § 4 Nr. 10 neu angefligt.



8 6 Nr. 2 Abs. 1 Buchst. a

8 6 Nr. 2 regelt den Anspruch auf Verlangerung der Ausfiihrungsfristen bei Vorliegen
von hindernden Umstanden. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass die Rechtsprechung
(BGH, BauR 1990, 210) fur einen Anspruch auf Verlangerung der Ausfihrungsfrist
keinen vom Auftraggeber zu ,vertretenen“ Umstand verlangt, sondern einen Umstand
aus dem ,Risikobereich” des Auftraggebers fiir ausreichend halt. § 6 Nr. 6 verlangt
fur einen Schadensersatzanspruch aufgrund von Bauzeitverzégerung mit der
Formulierung ,von einem Vertragsteil zu vertreten® ein Verschulden des Ver-
tragspartners, so dass es sinnvoll ist, in 8 6 Nr. 2 Abs. 1 Buchst. a von diesem Wort-

laut abzuweichen.

8§7Nr.1

Es wurde als streitig angesehen, ob die zum Untergang der Leistung filhrenden Um-
stande objektiv (so LG Bonn Urteil v. 05.04.1995) oder subjektbezogen (so OLG KélIn
Urteil v. 05.12.1995) vorliegen mussen. Der BGH hat mittlerweile letztinstanzlich
entschieden, dass die Voraussetzungen des 8 7 Nr. 1 nur dann erfillt sind, "wenn
das Ereignis objektiv unabhangig von der konkreten Situation des betroffenen Auf-
tragnehmers unvorhersehbar und unvermeidbar war" (BGH-Urteil vom 21.08.1997
Az.: VIl ZR 17/96). Es wurde daher das Wort "objektiv" eingefiigt.

8§ 16 Nr. 5 Abs. 3

Gegenuber der alten Fassung ist der Zinssatz deutlich angehoben worden. In der
Erhohung des Zinssatzes wird eine wirksame MalRnahme zur Bekampfung des Zah-
lungsverzuges gesehen. Der Entwurf der zu erwartenden EU-Richtlinie zur Be-
kampfung des Zahlungsverzuges enthalt ebenfalls einen hohen Zinssatz. Diese An-
derung war anderen Vorschlagen verfahrensrechtlicher Art (z.B. Verkiirzung von
Fristen u.a.) vorzuziehen, die zu einer unvermeidlichen Komplizierung des Vertrags-

rechts gefuhrt hatten.



Richtlinie des VHB zu § 16 VOB/B:

Die Anwendung der Ziffer 3 zu § 16 VOB/B mit nachfolgendem Inhalt hat bereits
mit In-Kraft-Treten dieses Erlasses zu erfolgen:

3. Berucksichtigung von Skonti

3.1 Preisnachlésse ohne Bedingungen

Preisnachlasse ohne Bedingungen, die nicht an der im Angebotsschreiben be-
zeichneten Stelle angegeben und deshalb nicht gewertet werden durften (siehe
Nr. 3.4 EVM (B) BWB/E, Richtlinie Nr. 5 zu § 21 VOB/A und Richtlinie Nr. 3.3.1
zu 8 25 VOBJ/A), sind Vertragsinhalt (vgl. Richtlinie 3.3.3 zu § 25 VOB/A) und
bei Rechnungsprufung zu beriicksichtigen.

3.2 Preisnachlasse mit Bedingungen fir Zahlungsfristen (Skonti)

Preisnachlasse mit Bedingungen fur Zahlungsfristen (Skonti), die im Angebot
oder durch besondere Erklarung, z.B. durch besonderen Aufdruck auf der
Rechnung eingeraumt werden, sind — auch wenn sie nicht gewertet wurden —
Vertragsinhalt. Sie sind bei der Rechnungsprifung zu bertcksichtigen, wenn
die Fristen so bemessen sind, dass sie bei sorgfaltiger Prifung und unter Be-
ricksichtigung des Zahlungsweges eingehalten werden kénnen.

Die Rechnungen sind so zigig zu bearbeiten, dass die Zahlung fristgerecht er-
folgt. Die Frist beginnt mit dem Eingang der prifbaren Rechnung beim Bauamt.

VOB Teil C

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV)

In der VOB Teil C Ausgabe 2000 hat es nachfolgende Anderungen gegeben:

Fachtechnisch Uberarbeitet:

Diese ATV wurden zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fach-

technisch Uberarbeitet.

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

DIN 18300 Erdarbeiten



DIN 18309 Einpressarbeiten

DIN 18314 Spritzbetonarbeiten

DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 18339 Klempnerarbeiten

DIN 18421 Dammarbeiten an technischen Anlagen

Weitere 27 ATV wurden redaktionell Gberarbeitet:

Verdingungsordnung fur Leistungen (VOL)

Mit den Anderungen in der VOL sind im Wesentlichen die Anderungen der EG-Ver-
gaberichtlinien (Anderung der Lieferkoordinierungsrichtlinie (93/36 EWG) durch die
Richtlinie 97/52 EG vom 17.10.1997) in nationales Recht umgesetzt worden. Be-
sonders hervorzuheben ist, dass sich der Anwendungsbereich der Abschnitte 2 bis 4
der VOL nur noch aus der Vergabeverordnung ergibt. Die Schwellenwerte sind aus-
schlief3lich § 2 VgV zu entnehmen. Die Anwendung des Abschnittes 2 der VOL ergibt
sich aus § 4 VgV. Dariiber hinaus ist auf die Anderungen bezuglich der Bewerbungs-

und Angebotsfristen hinzuweisen.

Verdingungsordnung fir freiberufliche Leistungen (VOF)

Die neue VOF berticksichtigt in ihrer Vorschrift Gber den Anwendungsbereich die
neuen Schwellenwerte von 130.000 Euro bei der Vergabe von Dienstleistungsauf-
trdgen der obersten oder oberen Bundesbehdérden (8 2 Nr. 2 VgV) und 200.000 Euro

bei der Vergabe aller anderen Dienstleistungsauftrage.



Nachpriufungsverfahren

Das Nachprufungsverfahren richtet sich nach den Vorschriften der 88 102 bis 124
GWB.

Wie bisher auch, kénnen alle Vergabeverfahren fir Bauauftrage, deren geschatzter
Gesamtauftragswert den Schwellenwert nach 8 2 VgV erreicht oder Giberschreitet,
auf Antrag in einem Nachprufungsverfahren nach den 88 102 ff GWB uberpruift
werden. Nach der Systematik des GWB ist davon auszugehen, dass auch die Auf-
trage, fur die nach 8 1a Abs. 1 Nr. 1 zweiter Spiegelstrich VOB/A die a-Paragrafen
des Abschnitt 2 nicht angewendet werden missen (sogenanntes 20 %-Kontingent),
einer evtl. Nachprifung nach 88 102 ff GWB unterliegen. Daher ist auch in derartigen

Fallen, wie nachstehend aufgefiihrt, zu verfahren.

Fur Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte ist gem. § 31 VOBJ/A die Nach-
prufungsstelle in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe zu

benennen.

Fur Vergaben, bei denen der geschétzte Gesamtauftragswert die Schwellenwerte er-

reicht oder Ubersteigt, gilt folgendes:

Gemall 8 17 VgV besteht eine Pflicht zur Nennung der zustandigen Vergabekammer

in der Vergabebekanntmachung und in den Vergabeunterlagen.

In der Bekanntmachung nach 8§ 17 bzw. 17a VOB/A und in der Aufforderung zur An-
gebotsabgabe mit EVM (B/K/L) A bzw. EVM (B/L) A EG sind die im jeweiligen Falle
zustandigen Nachprufungsstellen zu benennen:

- Vergabekammer (gem. § 104 GWB)

- Vergabepriifstelle (gem. 8 103 GWB), soweit diese fur Vergaben , deren voraus-
sichtliche Auftragssumme die EG-Schwellenwerte erreichen oder tberschreiten,
eingerichtet ist,

- allgemeine Fach- und Rechtsaufsicht (§ 102 GWB, § 31 VOB/A)



- 25—

Wegfall der Vergabeprufstelle beim Bundesministerium ftr Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen

Fur Bauaufgaben des Bundeshochbaus wird mit dem 01. Februar 2001 die fur Ver-
gabeverfahren nach VOB/A bestehende Vergabeprufstelle beim Bundesministerium
fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen fir das Bundesamt fir Bauwesen und
Raumordnung (BBR) und die Bundesbaugesellschaft Berlin GmbH (BBB) aufgelost.
Bei Vergabeverfahren, die nach dem 01. Februar 2001 beginnen, dirfen BBR und
BBB bei Vergaben nach dem 2. Abschnitt der VOB/A keine Vergabeprifstelle mehr
in Bekanntmachung oder Vergabeunterlagen angeben.

Nachprifungsverfahren, die vor Inkrafttreten dieses Erlasses mit Antrag bei der Ver-
gabeprifstelle eingeleitet wurden, werden noch von dieser durchgeftihrt. Nach-
prifungsantrage, die nach Inkrafttreten dieses Erlasses bei der Vergabeprufstelle
eingehen, werden von ihr mit Hinweis auf die zwischenzeitlich ergangene Auflésung
umgehend ggfls. unter Hinweis auf die zustandige Vergabekammer an den An-

tragsteller zurtickgesandt.

Soweit die Aufgaben des Bundeshochbaus durch die Lander im Rahmen der
Organleihe durchgefuhrt werden, kann das jeweilige Land in den Fallen, in denen es
fur die Aufgaben des Landeshochbaus eine Vergabeprifstelle eingerichtet hat, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
bestimmen, dass diese Vergabepriifstelle auch fiir die Uberpriifung von Vergaben
des Bundeshochbaus zustandig bleibt. Fir Baumassnahmen des Bundes im Zu-
standigkeitsbereich dieses Landes ist in diesen Féllen die Vergabeprifstelle neben

der Vergabekammer als Nachprifungsbehérde anzugeben.

Unbeschadet davon bleibt es bei Vergaben fir Baumalinahmen des Bundes Uber
oder unter dem EG-Schwellenwert bei den Priafmdglichkeiten der allgemeinen Fach-
und Rechtsaufsicht (8 102 GWB, § 31 VOB/A).
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Zustandigkeit der Vergabekammer des Bundes

Die Vergabekammer des Bundes ist u.a. zustandig fur die Vergabeverfahren des
Bundes (8 18 Abs. 1 VgV), fur Vergabeverfahren, die im Rahmen einer Organleihe
far den Bund durchgeftihrt werden (8 18 Abs. 5 VgV) und fur Vergabeverfahren juris-
tischer Personen des privaten Rechts, bei denen der Bund die Beteiligung verwaltet
oder die sonstige Finanzierung tiberwiegend gewahrt (§ 18 Abs. 1 VgV). Daraus er-
gibt sich, dass die Hochbauamter bei der Vergabe von 6ffentlichen Auftragen flr
Hochbaumalnahmen des Bundes, die mindestens die EU-Schwellenwerte erreichen
die Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt als zustandige Vergabe-
kammer zu benennen haben. Das Bundesamt fir Bauwesen und Raumordnung und
die Bundesbaugesellschaft Berlin GmbH haben bei der Vergabe offentlicher Auftrage
die mindestens die EU-Schwellenwerte erreichen, ebenfalls die Vergabekammer des

Bundes beim Bundeskartellamt als zustandige Vergabekammer zu benennen.

Die Anschrift der Vergabekammer des Bundes lautet:

Vergabekammer des Bundes
Bundeskartellamt
Kaiser-Friedrich-StralRe 16
53113 Bonn

Telefon: 0228 9499 -0
Telefax: 0228 94 99 — 400

Antragsbefugt sind nach § 107 Abs. 2 GWB Unternehmen, die darlegen, dass sie ein
Interesse am Auftrag haben und durch einen Vergabeverstol} in ihren Rechten ver-

letzt sind.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass jede eingegangene Rige oder Be-
anstandung im Vergabeverfahren zu registrieren und unverziglich, insbesondere
wegen der Zulassigkeitsvoraussetzungen, sorgfaltig zu prufen ist. In begriindeten

Féallen ist der Ruge bzw. Beanstandung unter Beteiligung der technischen Aufsichts-



- 27—

behorde in der Mittelinstanz abzuhelfen, um ein Verfahren nach diesen Vorschriften

maoglichst zu vermeiden.

Uber den Eingang eines Antrags auf Aktenanforderungen bei der Vergabestelle
durch die Vergabekammer ist die fachaufsichtsfihrende Behoérde (techn. Aufsichts-

behorde in der Mittelinstanz) sofort zu unterrichten.

Die Vergabestelle hat die vollstandigen Vergabeakten sofort direkt der Vergabe-

kammer zu Ubergeben.

In diesem Zusammenhang wird auf das Erfordernis der vollstandigen und sachge-
rechten Aktenfihrung des Verfahrensablaufs hingewiesen. Es ist daher erforderlich,
alle weiteren Verfahrensschritte seitens der Vergabestelle im Einvernehmen mit der
fachaufsichtsfihrenden Behorde vorzunehmen. Besonders ist dabei zu beachten,
dass dem Antrag auf Nachprifung durch die Vergabekammer mit seiner Zustellung
durch die Vergabekammer an die Vergabestelle aufschiebende Wirkung zukommt
(Suspensiveffekt) und der Auftraggeber gem. 8 115 Abs. 1 GWB nach Zustellung
eines Antrags auf Nachprufung vor einer Entscheidung der Vergabekammer und vor
dem Ablauf der Beschwerdefrist nach § 117 Abs. 1 GWB den Zuschlag nicht erteilen
darf.

Die Vergabestelle hat innerhalb des Nachprifungsverfahrens zu prufen, ob der An-
tragsteller den gertigten Verstol bereits im Verfahren erkannt und unverzuglich ge-
ragt hat bzw. Verstél3e gegen Vorschriften, die auf Grund der Bekanntmachung er-
kennbar waren, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung ge-
nannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gertgt hatte. Ware dies der
Fall, kann die Vergabestelle bei der Vergabekammer die Unzulassigkeit des
Antrages nach 8§ 107 abs. 3 GWB rugen.

Nach § 115 Abs. 2 GWB kann der Auftraggeber bei der Vergabekammer einen Antrag auf
Vorabgestattung des Zuschlags stellen. Diese kann gestatten, dass der Auftraggeber den
Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen nach Bekanntgabe dieser Entscheidung erteilen

darf. Die Vergabestellen haben daher sorgfaltig zu prifen, ob
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im Rahmen der Interessenabwagung das &ffentliche Interesse an einer be-
schleunigten Fortfiihrung des Verfahrens (iberwiegt und ein derartiger Antrag mit hin-
reichender Aussicht auf Erfolg gestelit werden kénnte.

Mit dem Ziel, den weiteren Fortgang des Vergabeverfahrens zu ermdglichen, ist zu
prufen, ob mit den nach § 25 Nr. 3 Abs. 3 VOB/A in die engere Wahl einbezogenen

. Bieter einvernehmilich eine verlangerte Bindefrist vereinbart werden kann. Das ist
deshalb von besonderer Bedeutung, weil sich die Bindefristen nach dem Antrag auf
Nachprufung durch die Vergabekammer, bzw. bei Einlegung einer sofortigen Be-
schwerde gegen deren Entscheidung, nicht automatisch verlangern.

Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist das Rechtsmittel der sofortigen Be-
schwerde zulassig. Dabei ist zu beachten, dass diese ebenfalls aufschiebende
Wirkung gegentber der Entscheidung der Vergabekammern hat (Suspensiveffekt),
die allerdings zwei Wochen nach Ablauf der Beschwerdefrist entfallt, auf Antrag aber
vom Oberlandesgericht verléngert werden kann.

In Ubereinstimmung mit § 116 GWB (Zulassigkeit, Zustandigkeit), § 117 GWB (Frist,
Form) und § 118 GWB (Wirkung) ist im jeweiligen Falle zu prifen, inwieweit von
diesem Rechtsmittel Gebrauch zu machen ist.

Zusténdig fur die Einlegung einer sofortigen Beschwerde und die gegebenenfalls
sich anschlieBenden prozessualen und weiteren Arbeitsschritte und Folgen ist die
prozessvertretende Behorde.

F. ___Inkrafttreten und Aufhebung der Erlasse nach alter Rechtslage

Dieser Erlass tritt am 01. Februar 2001 in Kraft. Mit diesem Datum treten die Erlasse
vom 26.06.1996, Az. B 12 - O 1082 —- 001, vom 18.06.1998, Az. B 12 - O 1082 - 001
und vom 14.12.1998, Az. BS 11 — O 1095 — 524 auRer Kraft.

Im Auftrag
gez.
Prof. Dr. Krautzberger
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Zu § 27a VOB/A

Nicht berlicksichtigte Bewerbungen

1 Bei Baumalinahmen, deren geschatzter Gesamtauftragswert Gber dem Schwellenwert liegt ist in

jedem Vergabeverfahren allen Bietern, deren Angebote nicht berlicksichtigt werden spatestens 14
Kalendertage vor der Auftragserteilung

- der Name des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, und
- der Grund der vorgesehenen Nichtbertcksichtigung
mit dem Einheitlichen Formblatt EFB Info/Abs-EG mitzuteilen (8§13 VgV).

Das Einheitlichen Formblatt EFB Info/Abs-EG ist an alle nichtberlicksichtigen Bieter am gleichen Tag
zu versenden. Der Tag der Absendung ist im Vergabevermerk festzuhalten (vgl. EFB Verg 6). Die
Frist beginnt am Tage nach der Absendung der Information.

2 Der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll ist Uber den Stand des Vergabeverfahrens gleichzeitig mit
dem Einheitlichen Formblatt EFB Info-EG zu informieren.

3 Wird von der urspringlich beabsichtigen Vergabeentscheidung abgewichen, die der Mitteilung mit
EFB Info/Abs-EG zugrunde lag, sind die Bieter erneut mit dem EFB Info/Abs-EG unter Einhaltung
der Frist nach § 13 VgV zu unterrichten, bevor ein Zuschlag erteilt werden darf.

4 Der Mitteillungspflicht gem. § 27a Nr.1 VOB/A / § 27a Nr.1 VOL/A kommt im Hinblick auf eine
erfolgte Information nach 8§ 13 VgV keine eigensténdige Bedeutung mehr zu. Wird eine Information
nach § 27a Nr.1 VOB/A/ 8§ 27a Nr.1 VOL/A verlangt, ist die Anfrage schriftlich unter Hinweis auf die
bereits mit Einheitlichen Formblatt EFB Info/Abs-EG erfolgte Mitteilung formlos zu beantworten.
Wenn nichtbertcksichtigte Bieter ein ordnungsgemafles Angebot eingereicht haben,sind diesen die
Merkmale und Vorteile des Angebotes des Bieters, auf das der Zuschlag erfolgt ist, zusatzlich mit-
zuteilen.

5 Den nichtberucksichtigten Bewerbern sind gem. § 27a Nr.1 Satz 1 VOB/A / § 27a Nr.1 VOL/A auf

Verlangen die Griinde der Nichtberlicksichtigung ihrer Bewerbung mit dem Einheitlichen Formblatt
EFB (B/Z) Abs. 3 mitzuteilen.
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Vergabestelle EFB (B) Info/Abs EG 306

(Informations- und Absageschreiben)

Vergabenummer: Datum:
Baumafinahme:
Angebot flr Angebotsdatum:
Anlagen

Plane/Zeichnungen Nr.:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit informieren wir Sie gemaR § 13 Vergabeverordnung (VgV), dass Ihr Angebot nicht berlcksichtigt
werden soll.

Wir beabsichtigen, den Zuschlag am auf das Angebot des Bieters

Zu erteilen.

O Ihr Angebot wird ausgeschlossen, weil

[ es im Eréffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Offnung des ersten Angebots nicht vorgelegen hat.
[ es Preise bzw. geforderte Erklarungen nicht enthélt.

U es nicht den Bewerbungsbedingungen gemaf im Angebotsschreiben unterschrieben ist.

[ von Ihnen vorgenommene Anderungen an Ihren Eintragungen nicht eindeutig sind.

O es unzulassige Anderungen an den Verdingungsunterlagen enthélt.

[ es nicht vollstandig ist.

[ ein AusschluBgrund nach 8 8 Nr. 5 VOB/A vorliegt.

[1 es nicht alle in den Verdingungsunterlagen gestellten Bedingungen erflillt.

Erlauterung:

Ausgabe 2000 1 von 2



EFB (B) Info/Abs EG 306

[ Ihr Nebenangebot/Anderungsvorschlag wird ausgeschlossen, weil geman
Aufforderung zur Angebotsabgabe Nebenangebote/Anderungsvorschlage nicht zugelassen sind.

O ihr Angebot kann nicht berticksichtigt werden, weil
Sie die geforderten Aufklarungen und Angaben verweigert haben; deshalb war eine Wertung Ihres Ange-

botes nicht mdoglich .

Bezug:

LI Ihr Angebot kann nicht beriicksichtigt werden, weil
begriindete Zweifel an Ihrer Eignung bestehen im Hinblick auf

O Fachkunde [ Leistungsfahigkeit O Zuverlassigkeit

Erlauterung:

O Auf lhr Angebot kann der Zuschlag nicht erteilt werden, weil
Sie nicht das wirtschaftlichste Angebot gemaf § 25 Nr. 3 Abs. 3 Satz 2 VOB/A abgegeben haben.

Grund:
[ Es liegt ein niedrigeres Hauptangebot vor.

O Ihr Hauptangebot war nicht das wirtschaftstlichste. Hierfiir sind im Einzelnen folgende der in der Be-
kanntmachung oder den Verdingungsunterlagen genannten Kriterien maRgebend:

O Preis O Ausfuhrungsfrist O Vergitungsbedingungen
O Qualitat L Funktionalitat [0 technischer Wert

O Gestaltung O Konstruktion [ technische Beratung

O Folgekosten [0 Betriebskosten ] Wartung

O Rentabilitat O

Erlauterung:

[1 Es liegt ein wirtschaftlicheres Nebenangebot vor.

O Folgende Nebenangebote oder Anderungsvorschlage wurden bei der Wertung nicht oder nur teil-
weise berilicksichtigt:

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag
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Vergabestelle EFB (B) Info EG 307

(Informationsschreiben)

Vergabenummer: Datum:

Baumafinahme:

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach dem derzeitigen Stand des Vergabeverfahrens beabsichtigen wir Ihr Angebot anzunehmen.

Ein Auftrag darf erst nach Ablauf der in § 14 VgV genannten Frist (14 Kalendertage) erteilt werden.

Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag
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Ausgabe 2000

EFB-Verg 6 351.6
Vergabevermerk - Vergabeentscheidung Blatt:
Leistung: |
Liegenschaft: |
Manabme: |
Vergabevorschlag Los Angebotsnummer
Auf [] das Hauptangebot [ das Nebenangebot/den Anderungsvorschlag vom der Firma
soll der Zuschlag erteilt werden, weil es das annehmbarste war im Hinblick auf
[ Preis [ Ausfiihrungsfrist [ Vergutungsbedingungen
] Qualitat [] Funktionalitat [ technischer Wert
[] Gestaltung ] Konstruktion [ technische Beratung
] Folgekosten [] Betriebskosten ] wartung
[] rRentabilitat |
Weitere Erlauterungen siehe EFB-Firm 4 und Anlagen dazu.
[] Der Bieter ist Bevorzugter Bewerber (vgl. Anlage)
Die Eignung des Bieters wird bestatigt.
[] Die geforderten Nachweise liegen vor.
[] Auf die Nachweise wurde verzichtet, weil
Auftragssumme - voraussichtliche Abrechnungssumme - Wertungssumme
Summe Leistungsverzeichnis (Betrag) | Auftragssumme (Betrag)
Abgebot vH;, (Betrag) |voraus. Lohnmehrkosten (Betrag)
Sonstiges (siehe Beiblatty (Betrag)
_______________________________________________________ (Betrag)
Nettobettag voraus. Abrechnungssumme (Betrag)
_________________ _V.H.Umsatzsteuer ~~~~ (Betrag) | weitere Kosten (z.B.Wartung) ___~ (Betrag)
Auftragssumme (Betrag) | Wertungssumme (Betrag)
[ Information gemaR § 13 VgV: Aufgabe bei der Post am:
(vgl. Ri zu § 27a VOB/A) frlhester Termin der Auftragserteilung am:
Fachsachgebiet [ einverstanden
Fedf. Sachgebiet [ nicht einverstanden
Vertragssachgebiet Amtsvorstehner
Rechnungsstelle
Miindliche Auftragserteilung L1 Nein [ Ja am
lvonl



§19A

Zu 8 19 VOB/A
Zuschlagsfrist
1 Zuschlags- und Bindefrist in EG-Vergabeverfahren

Nach § 13 der Vergabeverordnung (VgV) sind spéatestens 14 Kalendertage vor einer beabsichtigten
Auftragserteilung nach § 28 VOB/A die Bieter, deren Angebote nicht berlicksichtigt werden sollen,
schriftlich zu informieren. Die Frist beginnt am Tage nach der Absendung der Information. Der Tag der
Absendung ist im Vergabevermerk festzuhalten.

In EG-Verfahren kann deshalb die Zuschlags-und Bindefrist, die grundsatzlich nicht mehr als 30
Kalendertage betragen soll, um bis zu 14 Kalendertage verlangert werden.

2 Zuschlags- und Bindefrist im Nachprufungsverfahren nach GWB

Gem. § 115 GWB darf nach Zustellung eines Antrags auf Nachpriifung an den Auftraggeber dieser vor
einer Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist nach § 117 Abs. 1 den
Zuschlag nicht erteilen.

In diesen Féllen ist die festgesetzte Zuschlags- und Bindefrist haufig nicht ausreichend. Die Vergabe-
stelle hat dann die Binde- und Zuschlagsfrist zunachst um die voraussichtliche Dauer des Nachpri-
fungsverfahren vor der Vergabekammer zu verlangern und hierfiir bei den Bietern deren Zustimmung
einzuholen.

Gem. § 113 GWB trifft und begriindet die Vergabekammer ihre Entscheidung schriftlich innerhalb einer
Frist von finf Wochen ab Eingang des Antrags.
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Name und Anschrift des Bieters EVM (B) Ang

(Angebotsschreiben)

Vergabe-Nr.:

213

Vergabeart

[] Offentliche Ausschreibung
[] Beschrankte Ausschreibung
] Freihandige Vergabe

[ Intern. NATO-Ausschreibung
[] Offenes Verfahren

[] Nichtoffenes Verfahren

] Verhandlungsverfahren

Zuschlagsfrist endet am;

Er6ffnungs-/Einreichungstermin:

Datum: Uhrzeit:

ANGEBOT

Baumafnahme:

Angebot fir

>
=)
D
Q
®
=

OO0 OOOOXOOXKXKX

Besondere Vertragsbedingungen - EVM (B) BVB

Zusatzliche Vertragsbedingungen - EVM (B) ZVB/E

Leistungsbeschreibung

Formblatt "Erganzung Abfall” - EVM Erg Abf

Formblatt "Erg&nzung Wartung” - EVM Erg Wart

Formblatt "Datenverarbeitung” mit EVM Erg DV, EFB-A DV und EFB-Ang DV

Formblatt "Angaben zur Preisermittiung” EFB-Preis 1 (Zutreffendes eintragen)

Formblatt "Aufgliederung wichtiger Einheitspreise” - EFB-Preis 2

Verzeichnis und Erklarung betr. Bietergemeinschaft (vgl. Bewerbungsbedingungen Nr. 5)

Verzeichnis Uber Art und Umfang der von Nachunternehmern auszufiihrenden Leistungen (vgl.

Bewerbungsbedingungen Nr. 6)
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EVM (B) Ang 213

1 Meinem/Unserem Angebot liegen folgende Bedingungen zugrunde:

1.1 die Besonderen Vertragsbedingungen - EVM (B) BVB -,

1.2 die Zusatzlichen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen - EVM (B) ZVBJ/E -,

1.3 die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen,

1.4 die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2000
1.5 die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C), Ausgabe 2000

1.6

2 Ich bin/Wir sind

Mitglied der Berufsgenossenschaft seit: unter Nr.:

Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den fiir sie zustandigen
Versicherungstrager an.

3 Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir

— meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur
gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind,

— wegen illegaler Beschaftigung von Arbeitskraften in den letzten 2 Jahren nicht mit einer Freiheitsstrafe
von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder einer GeldbulRe von
mehr als 5.000,-- DM belegt worden bin/sind,

— die gewerberechtlichen Voraussetzungen fur die Ausfihrung der angebotenen Leistung erfille(n).

4.1 Ich/Wir gehére(n) zum(r)

[1 Handwerk [ Industrie [1 Handel [] Versorgungs- [] Sonstigen
unternehmen

4.2 [ Ich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber laut beigefiigtem(n)/vorliegendem(n) Nachweis(en)

Zusatzerklarung von Vertriebenen und Fliichtlingen:
Nach Verlassen des Herkunftsgebietes sind 10 Jahre noch nicht abgelaufen.

4.3 Ich bin/Wir sind ein auslandisches Unternehmen aus einem

[l EWR-Staat bzw.  [] anderen Staat Nationalitat:
Staat des WTO- (bitte intern. Kfz.-Kennzeichen
Abkommens eintragen)

5 [1 Ich/Wir werde(n) die Leistung im eigenen Betrieb ausfiihren.

1 Ich/wir werde(n) die in der beigefuigten Liste aufgefiihrten Leistungen an Nachunternehmer iber-
tragen, obwohl mein/unser Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist.

[1 Ich/Wir werde(n) die in der beigefiigten Liste aufgefiihrten Leistungen an Nachunternehmer uber-
tragen, weil mein/unser Betrieb auf diese Leistungen nicht eingerichtet ist.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir nach Vertragsabschluss mit einer Zustimmung zur Ubertragung von
Leistungen an Nachunternehmer nicht rechnen kann/kdnnen.
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EVM (B) Ang 213

Fur mein(e)/unser(e) Angebot(e) einschliellich aller Vertragsbedingungen und aller Angaben zur
Preisermittlung, fir die Auftragserteilung einschlie3lich aller Nachtrage und fiir die Vertragsdurchfiihrung
und -abwicklung einschlieBlich Sicherheiten und Abtretungen bestimme(n) ich/wir als verbindliche
Wahrungseinheit.

1 DM ] EURO

Soweit EURO als Wahrungseinheit bestimmt wird, gilt diese auch, wenn in den Vordrucken die
Wahrungseinheit DM vorgegeben ist.

Wird keine Erklarung abgegeben, gilt DM.

Ich/Wir bieten die Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen
und mit allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an:

6.1a Hauptangebot ¥ Endbetrag einschl. Umsatzsteuer Preisnachlass
ohne Vergabe nach Losen (ohne Nachlass) ohne Bedingung
Summe Angebot %
6.1b Hauptangebot(e) ” Endbetrag einschl. Umsatzsteuer Preisnachlass
bei vorbehaltener losweiser Vergabe (ohne Nachlass) ohne Bedingung
Summe Los ... %
Summe Los ... %
Summe Los ... %
Summe Los ... %
Summe Gesamtangebot liber alle Lose

Preisnachlass

Zusatzlicher Preisnachlass bei Zusammenfassung mit Bedingung

[] aller Lose %
[ derLose NI oo %
6.2 Nebenangebote / Anderungsvorschlage Technische Nebenangebote/
zum Hauptangebot Anderungsvorschlage Anzahl:

Andere Nebenangebote Anzahl:
6.3 Technische Nebenangebote Endbetrag einschl. Umsatzsteuer Prei;nachlass ohne
(ohne Abgabe eines Hauptangebotes) (ohne Nachlass) Bedingung

%

%

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf der Verdingungsverhandlung zu ermdéglichen, wurden im Angebotsschreiben
Eintragungsfelder fur die im Eréffnungstermin zu verlesenden Angaben zusammengefasst.

An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklarung im Angebotsschreiben meinen/
unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

Die nachstehende Unterschrift gilt fiir alle Bestandteile des Angebotes, dazu gehéren auch die auf Seite 1
aufgefiihrten Anlagen.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift:

Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht
abgegeben.

1) Nichtzutreffende Alternative in Abh&angigkeit von der Festlegung in Nr. 5.1 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes streichen

Ausgabe 2000 3von3




Name und Anschrift des Bieters

ANGEBOT

EVM (Z) Ang 1
(Angebotsschreiben)
- Zeitvertrag -

223.1

Vergabe Nr.:

Vergabeart

[] Offentliche Ausschreibung
[] Beschrankte Ausschreibung
[ Freihandige Vergabe

Zuschlagsfrist endet am:

Datum:

Eroffnungs-/Einreichungstermin

Uhrzeit:

Auf der Grundlage von § 6 Nr. 1 VOB/A (Angebotsverfahren)

Zeitvertragsarbeiten im Bereich

gemal beigefligtem Verzeichnis der Liegenschaften

Angebot fir

>
=3
)
Q
o)
S

Besondere Vertragsbedingungen - EVM (Z) BVB
Zusatzliche Vertragsbedingungen - EVM (Z) ZVB
Rahmenauftragsleistungsverzeichnis (Rahmen-LV)
Formblatt ,Ergénzung Abfall“ Erg Abf

Formblatt ,Angaben zur Preisermittiung“ EFB-Preis 1

Verzeichnis der Liegenschaften

O0OXOOXOX XK KX

Formblatt “Datenverarbeitung” mit EVM-Erg DV, EFB-A DV und EFB-Ang DV

Formblatt ,Aufgliederung wichtiger Einheitspreise” EFB-Preis 2

(Zutreffendes eintragen)
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4.2

4.3

EVM (Z) Ang 1 223.1

Meinem/Unserem Angebot liegen folgende Bedingungen zugrunde:

die Besonderen Vertragsbedingungen - EVM (Z) BVB -

die Zusatzlichen Vertragsbedingungen - EVM (Z) ZVB -

die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen,

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2000,
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C), Ausgabe 2000,

Ich bin/Wir sind

Mitglied der Berufsgenossenschaft seit: unter Nr.:

Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den fir sie zustéandigen Versiche-
rungstrager an.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir
- meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben, sowie der Beitrdge zur gesetzli-

chen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind,

- wegen illegaler Beschaftigung von Arbeitskraften in den letzten 2 Jahren nicht mit einer Freiheitsstrafe von
mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbul3e von mehr als
5.000,-- DM belegt worden bin/sind,

- die gewerberechtlichen Voraussetzungen fiir die Ausfiihrung der angebotenen Leistung erfiille(n).

Ich/Wir gehére(n) zum(r)

[1 Handwerk [ Industrie [1 Handel [] Versorgungs- [] Sonstigen
unternehmen

[ Ich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber laut beigefiigtem(n)/vorliegendem(n) Nachweis(en)
Zusatzerklarung von Vertriebenen und Flichtlingen:
Nach Verlassen des Herkunftsgebietes sind 10 Jahre noch nicht abgelaufen.

Ich bin/Wir sind ein ausléandisches Unternehmen aus einem

[ EWR-Staat bzw. [ anderen Staat Nationalitat:
Staat des WTO- (bitte intern. Kfz.-Kennzeichen
Abkommens eintragen)

[1 Ich/Wir werde(n) die Leistung im eigenen Betrieb ausfihren.

(] Ich/wir werde(n) die in der beigefiigten Liste aufgefilhrten Leistungen an Nachunternehmer (iber-
tragen, obwohl mein/unser Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist.

[1 Ich/wir werde(n) die in der beigefiigten Liste aufgefiihrten Leistungen an Nachunternehmer (ber-
tragen, weil mein/unser Betrieb auf diese Leistungen nicht eingerichtet ist.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir nach VertragsabschluR mit einer Zustimmung zur Ubertragung von Leistungen an
Nachunternehmer nicht rechnen kann/kénnen.
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6  Fur mein(e)/unser(e) Angebot(e) einschlieBlich aller Vertragsbedingungen und aller Angaben zur Preisermittlung,
fur die Auftragserteilung einschlieRRlich aller Nachtrage und fur die Vertragsdurchfihrung und -abwicklung ein-
schlie3lich Sicherheiten und Abtretungen bestimme(n) ich/wir als verbindliche Wé&hrungseinheit.

] bm ] EURO

Soweit EURO als Wahrungseinheit bestimmt wird, gilt diese auch, wenn in den Vordrucken die Wahrungseinheit
DM vorgegeben ist.

Wird keine Erklarung abgegeben, gilt DM.

Ich/Wir bieten die Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit
allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an:

6.1 Hauptanaebot Endbetrag einschl. Umsatzsteuer Preisnachlass ohne
' ptang (ohne Nachlass) Bedingung
Summe Angebot / Gesamtangebot %
6.2 Nebenangebote / Anderungsvor- Technische Nebenangebote/
schlage zum Hauptangebot Anderungsvorschlage Anzahl:
Andere Nebenangebote Anzahl:
6.3 Technische Nebenangebote Endbetrag einschl. Umsatzsteuer Preisnachlass ohne
(ohne Abgabe eines Hauptangebotes) (ohne Nachlass) Bedingung
%
%
%

Hinweis:
Um einen reibungslosen Ablauf der Verdingungsverhandlung zu ermdglichen, wurden im Angebotsschreiben Eintragungsfelder fur die

im Eroffnungstermin zu verlesenden Endbetrage und andere den Preis betreffende Angaben sowie fiir weitere Angaben zum Angebot
zusammengefasst.

An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklarung im Angebotsschreiben meinen/unseren
Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

Die nachstehende Unterschrift gilt fir alle Bestandteile des Angebotes, dazu gehéren auch die auf Seite 1 aufge-
fuhrten Anlagen.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift:

Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.
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Name und Anschrift des Bieters EVM (L) Ang 233
(Angebotsschreiben)

Vergabe Nr.:

Vergabeart

] Offentliche Ausschreibung
[] Beschrénkte Ausschreibung
[ Freihandige Vergabe

[ Intern. NATO-Ausschreibung
[] Offenes Verfahren

[] Nichtoffenes Verfahren

[ Verhandlungsverfahren

Zuschlagsfrist endet am:

ANGEBOT

Baumaf3nahme:

Angebot fur

>
=
)
Q
@
S

Besondere Vertragsbedingungen — EVM (L) BVB

Zusatzliche Vertragsbedingungen — EVM (L) ZVB

Leistungsbeschreibung

Formblatt “Datenverarbeitung” mit EVM-Erg DV, EFB-A DV und EFB-Ang DV

OO0000KXK KKK
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11
1.2
13

14

4.2

4.3

Ausgabe 2000

EVM (L) Ang 233

Meinem/Unserem Angebot liegen folgende Bedingungen zugrunde:

die Besonderen Vertragsbedingungen - EVM (L) BVB -,

die Zusatzlichen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Leistungen - EVM (L) ZVB -,

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2000.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir

- meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur ge-
setzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind,

- wegen illegaler Beschaftigung von Arbeitskraften nicht in den letzten 2 Jahren mit einer Freiheitsstrafe
von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbufRe von
mehr als 5.000,-- DM belegt worden bin/sind,

- die gewerberechtlichen Voraussetzungen fir die Ausfihrung der angebotenen Leistung erfllle(n).

Ich/Wir gehore(n) zum(r)

[1 Handwerk [1 Industrie [1 Handel [] Versorgungs-  [] Sonstigen
unternehmen

[1 Ich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber laut beigefiigtem(n)/vorliegendem(n) Nachweis(en)

Zusatzerklarung von Vertriebenen und Flichtlingen:
Nach Verlassen des Herkunftsgebietes sind 10 Jahre noch nicht abgelaufen.

Ich bin/Wir sind ein auslandisches Unternehmen aus einem

] EWR-Staat bzw. [] anderen Staat Nationalitat:
Staat des WTO- (bitte intern. Kfz.-Kennzeichen
Abkommens eintragen)

- frei -
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6 Fur mein(e)/unser(e) Angebot(e) einschlie3lich aller Vertragsbedingungen und aller Angaben zur Preiser-

mittlung, fur die Auftragserteilung einschlieRlich aller Nachtrage und fur die Vertragsdurchfihrung und -

abwicklung einschlie3lich Sicherheiten und Abtretungen bestimme(n) ich/wir als verbindliche Wa&hrungs-
einheit.

[IDM ] EURO

Soweit EURO als Wahrungseinheit bestimmt wird, gilt diese auch, wenn in den Vordrucken die Wah-
rungseinheit DM vorgegeben ist.

Wird keine Erklarung abgegeben, gilt DM.

Ich/Wir bieten die Ausfihrung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen
und mit allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an:

6.1a Hauptangebot Endbetrag einschl. Umsatzsteuer | Preisnachlass

ohne Vergabe nach Losen (ohne Nachlass) ohne Bedingung
Summe Angebot %
6.1b Hauptangebot(e) ¥ Endbetrag einschl. Umsatzsteuer | Preisnachlass

bei vorbehaltener losweiser Vergabe (ohne Nachlass) ohne Bedingung
Summe Los ... %
Summe Los ... %
Summe Los ... %
Summe Los ... %
Summe Gesamtangebot Uber alle Lose

Preisnachlass

Zusatzlicher Preisnachlass bei Zusammenfassung mit Bedingung

[] aller Lose %
L] derLose NF.iv e %
6.2 Nebenangebote / Anderungsvorschlage | Technische Nebenangebote/
zum Hauptangebot Anderungsvorschlage Anzahl:

Andere Nebenangebote Anzahl:
6.3 Technische Nebenangebote Endbetrag einschl. Umsatzsteuer Preisnachlass ohne
(ohne Abgabe eines Hauptangebotes) | (ohne Nachlass) Bedingung

%
%

An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.

7 Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklarung im Angebotsschreiben meinen/
unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

8 Die nachstehende Unterschrift gilt fiir alle Bestandteile des Angebotes, dazu gehdren auch die auf Seite 1
aufgefiihrten Anlagen.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift:

Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht
abgegeben.

1) Nichtzutreffende Alternative in Abhangigkeit von der Festlegung in Nr. 5.1 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes streichen
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EVM (B) BWB/E 212

(Bewerbungsbedingungen)

BEWERBUNGSBEDINGUNGEN

far die Vergabe von Bauleistungen
- Einheitliche Fassung (September 2000) -

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verdingungsordnung fiir Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Be-
stimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat der Bewerber un-
verziglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch darauf hin-
zuweisen.

Unzuléassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassi-
gen Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Angebot
Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die vom Auftraggeber tibersandten Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an der
daflr vorgesehenen Stelle zu unterschreiben.
Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen.

Das Angebot muss vollstandig sein; unvollstandige Angebote kdnnen ausgeschlossen werden.

Das Angebot muss die Preise und die in den Verdingungsunterlagen geforderten Erklarungen und Angaben
enthalten.

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fir ein bestimmtes Fabrikat mit dem
Zusatz "oder gleichwertiger Art" verwendet worden, und macht der Bieter keine Angabe, gilt das im Leis-
tungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten.

Anderungen des Bieters an seinen Eintragungen miissen zweifelsfrei sein.
Alle Eintragungen miissen dokumentenecht sein.
Anderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzuléssig.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Men-
genansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maf3gebend.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben.
Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes
hinzuzufigen.

Soweit Preisnachldsse ohne Bedingungen gewahrt werden, sind diese an der bezeichneten Stelle aufzu-
fuhren; sonst durfen sie bei der Wertung der Angebote nicht berticksichtigt werden.

Preisnachlasse mit Bedingungen fiur die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der Wertung der Angebote nicht
berlcksichtigt.

Nicht zu wertende Preisnachlasse (ohne oder mit Bedingungen) bleiben Inhalt des Angebotes und werden
im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Wenn den Verdingungsunterlagen Formblatter zur Preisaufgliederung beigefugt sind, hat der Bieter die sei-
ner Kalkulationsmethode entsprechenden Formblatter ausgefullt mit seinem Angebot abzugeben. Die
Nichtabgabe der ausgefillten Formblatter kann dazu fiihren, dass das Angebot nicht beriicksichtigt wird.

Digitale Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dirfen nur abgegeben werden, wenn dies in
der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ausdrtcklich zugelassen ist.

Andere auf elektronischem Wege Ubermittelte Angebote sind nicht zugelassen.

Nebenangebote oder Anderungsvorschlage

Nebenangebote oder Anderungsvorschlage miissen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deut-
lich gekennzeichnet sein, deren Anzahl ist an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzufiihren.
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4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten oder Anderungsvorschlagen enthaltenen Leistungen eindeutig
und erschopfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizu-
behalten.

Nebenangebote oder Anderungsvorschlage miissen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwand-
freien Ausfihrung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfuhrung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbe-
dingungen oder in den Verdingungsunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben (-
ber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. Andere Nebenangebote oder Anderungsvorschlage sind
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen.

4.4 Nebenangebote oder Anderungsvorschlage sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsver-
zeichnisses beeinflussen (&dndern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen
und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergutung durch Pauschalsumme).

4.5 Nebenangebote oder Anderungsvorschlige, die den Nummern 4.1 bis 4.4 nicht entsprechen, kénnen von
der Wertung ausgeschlossen werden.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklarung ab-
zugeben,

— in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

— in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fur die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist,

— dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegentber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.2 Beim Nichtoffenen Verfahren und bei Beschrankter Ausschreibung werden Angebote von Bietergemein-
schaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern ge-
bildet haben, nicht zugelassen.

6 Nachunternehmer
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Nachunternehmern ausfihren zu lassen, muf3 er in seinem
Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszufiihrenden Leistungen angeben und auf Ver-
langen die vorgesehenen Nachunternehmer benennen.

7 Eignungsnachweis

Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen.

Ein Bieter, der seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat eine Bescheinigung des fur
ihn zustandigen Versicherungstragers vorzulegen.
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Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurtickgeben! EVM (L) BwB 232

(Bewerbungsbedingungen)

BEWERBUNGSBEDINGUNGEN

fur die Vergabe von Leistungen

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der “Verdingungsordnung fiir Leistungen”, Teil A “Allgemeine Bestimmungen
fiir die Vergabe von Leistungen” (VOL/A).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

4.2

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat der Bewerber unver-
zuglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch darauf hinzuweisen

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuléssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Angebot
Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die vom Auftraggeber Gbersandten Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an der
daflr vorgesehenen Stelle zu unterschreiben.
Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen.

Das Angebot muss vollstandig sein; unvollstandige Angebote kdnnen ausgeschlossen werden.

Das Angebot muss die Preise und die in den Verdingungsunterlagen geforderten Erklarungen und Angaben
enthalten.

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fur ein bestimmtes Fabrikat mit dem
Zusatz "oder gleichwertiger Art" verwendet worden, und macht der Bieter keine Angabe, gilt das im
Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten.

Anderungen des Bieters an seinen Eintragungen miissen zweifelsfrei sein.

Alle Eintragungen miussen dokumentenecht sein.

Anderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzuléssig.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Men-
genansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maf3gebend.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben.
Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes
hinzuzufiigen.

Soweit Preisnachlasse ohne Bedingungen gewahrt werden, sind diese im Angebotsschreiben an der
bezeichneten Stelle aufzufiihren.

Preisnachlasse mit Bedingungen fur die Zahlungsfrist (Skonti) werden nicht gewertet.

Digitale Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dirfen nur abgegeben werden, wenn dies in
der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ausdricklich zugelassen ist.

Andere auf elektronischem Wege lbermittelte Angebote sind nicht zugelassen.

Nebenangebote oder Anderungsvorschlage

Nebenangebote oder Anderungsvorschlage miissen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich
gekennzeichnet sein, deren Anzahl ist an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzufihren.

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch ohne
Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. Andere Anderungsvorschlage oder Nebenangebote sind nur in
Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen.
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§18a A

Zu § 18a VOB/A
Angebotsfrist, Bewerbungsfrist

Hinweis: Alle nachstehenden Fristen sind in Kalendertagen angegeben!

1. Angebotsfrist, Bewerbungsfrist (Regelfristen)
Offenes Nichtoffenes Verhandlungs-
) ) Verfahren Verfahren verfahren
Art der Frist Frist, gerechnet Beschleu Beschleu VOB/A
Regelfrist | Regelfrist Verfahren Regelfrist Verfahren
. vom Tag nach Absendung ) 4 4 18a
Bewerbungsfrist | o Bekanntmachung 37 15Y 37 159 Nr. 2/ Nr. 3
vom Tag nach Absendung 12 i ) ) i
der Bekanntmachung 522 18aNr. 1
Angebotsfrist vom Tag nach Absendung
der Aufforderung zur An- - 40Y 1099 - - 18aNr. 2
gebotsabgabe

2. Verkirzte Angebotsfrist bei Vorinformation 3

Angebotsfrist bei | vom Tag der Absendung | 36 (Soll) i ) ) i 18a Nr.1

Vorinformation der Bekanntmachung 22 (mind.) ’

. .| vom Tag nach Absendung
Angebotsfrlst bei der Aufforderung zur An- - 26D 1099 - - 18a Nr. 2
Vorinformation
gebotsabgabe

3. Ubersendung der Vergabeunterlagen und zusétzlicher Unterlagen, Auskunftserteilung

Ubersendung der | vom Tag nach Eingang 5 ) ) ) ) 17aNr. 5

Unterlagen des Antrags

Auskunftsertei- Tage vor Ablauf der An- 6 6 4 6 4 17aNr. 6

lung gebotsfrist

1) Koénnen Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in ausgelegte Verdingungsunterlagen erstellt
werden, ist die Angebotsfrist zu verlangern (8 18a Nr. 4 VOB/A)

2) Konnen die Vergabeunterlagen, die zusatzlichen Unterlagen oder die geforderten Auskiinfte wegen ihres grof3en Um-
fangs nicht innerhalb der Frist zugesandt bzw. erteilt werden, ist die Frist angemessen zu verlangern (8 18a Nr. 1 Abs.
3 VOB/A)

3) Die Frist fur den Eingang der Angebote kann verkiirzt werden, wenn eine Vorinformation gemaf § 17a Nr. 1 nach dem
vorgeschriebenen Muster (Anhang A) mindestens 52 Kalendertage, hdchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der
Absendung der Bekanntmachung des Auftrags im Offenen Verfahren nach § 17a Nr. 2 an das Amtsblatt der Européi-
schen Gemeinschaften abgesandt wurde; diese Vorinformation, die im Muster der Bekanntmachung fur das Offene
Verfahren (Anhang B) geforderten Angaben enthalt; diese Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Bekannt-
machung verfuigbar sind.

4) Aus Griunden der Dringlichkeit

Der offentliche Auftraggeber muss eine Vorinformation gem&f3 § 17a Nr. 1 nach dem vorgeschriebenen Muster (An-
hang A) mindestens 52 Kalendertage, héchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Bekanntma-
chung des Auftrags im Nichtoffenen Verfahren nach § 17a Nr. 2 an das Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften
abgesandt haben. Diese Vorinformation muss mindestens ebenso viele Informationen wie das Muster einer Bekannt-
machung fiir das Nichtoffene Verfahren (Anhang C) oder ggf. wie das Muster einer Bekanntmachung fiir das Verhand-
lungsverfahren (Anhang D) enthalten, soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung
fur die Vorinformation vorlagen.

4. Unterrichtung nicht berticksichtigter Bewerber und Bieter

Unterrichtung der nicht beriicksichtigten Bieter u . VgV
vgl. Richtl. des VHB zu § 27a VOB/A Spatestens 14 Kalendertage vor Auftragserteilung 5§13
Unterrichtung der nichtberiicksichtigten Be- Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang des An- VOB/A
werber auf Verlangen trags §27aNr. 1
5. Bekanntmachung der Auftragserteilung

Ubermittlung der Bekanntmachung an das Amt . . VOB/A
fur amtliche Verdéffentlichungen der EG Spétestens 48 Kalendertage nach Auftragserteilung §28aNr. 2
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§ 26a A

Zu § 26a VOB/A

Aufhebung der Ausschreibung,
Einstellung des Verhandlungsverfahrens,
Ende des Vergabeverfahrens

1 Fir die Unterrichtung der Bewerber bzw. Bieter liber die Aufhebung eines Offenen Verfahrens,
Nichtoffenen Verfahrens oder die Einstellung eines Verhandlungsverfahrens nach vorangegangener
Vergabebekanntmachung ist das Einheitliche Formblatt EFB (B/Z) Aufh zu verwenden.

Die Aufhebung/Einstellung eines Verfahrens ist

« bei allen Verfahrensarten den Bietern und dem Amt fir amtliche Veréffentlichungen der EG

- bei Nichtoffenen Verfahren und bei Verhandlungsverfahren mit Vergabebekanntmachung auf
Verlangen den Bewerbern

unverziglich mitzuteilen.

2 Wenn nach Aufhebung eines Offenen Verfahrens oder eines Nichtoffenen Verfahrens beabsichtigt
ist, ein Verhandlungsverfahren durchzufiihren, ist die Richtlinie zu § 3a VOB/A zu beachten.

3 Ist in einem Beschwerdeverfahren der 6ffentliche Auftraggeber mit seinem Antrag auf Vorabentschei-
dung uber den Zuschlag nach § 121 GWB unterlegen, gilt gem. § 122 GWB das Vergabeverfahren
nach Ablauf von 10 Kalendertagen nach Zustellung der Beschwerdeentscheidung als beendet, wenn
der offentliche Auftraggeber nicht die Malinahmen zur Herstellung der Rechtmafigkeit des
Verfahrens ergreift, die sich aus der Entscheidung ergeben; das Vergabeverfahren darf nicht fort-
gefihrt werden. Dem Amt fur amtliche Verdffentlichung der EG ist die Beendigung des Vergabe-
verfahrens mit dem Einheitlichen Formblatt EFB (B/L) Aufh EG mitzuteilen.
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Vergabestelle

Baumafinahme:

EFB (B/Z) Aufh 308
(Aufhebung)

Vergabenummer: | Datum:

Leistung:

Verfahrensart:

Bekanntmachung vom im

Sehr geehrte Damen und Herren,

das in der 0.g. Bekanntmachung verdoffentlichte Vergabeverfahren ist
] aufgehoben worden
[] eingestellt worden

aufgrund

[ 1826 Nr. 1a VOB/A [ 1826 Nr. 1b VOB/A

Schwerwiegende Grinde sind:

] 8 26 Nr. 1c VOB/A

] nach § 122 GWB beendet worden.

Folgendes weitere Vorgehen ist beabsichtigt:

[] Es wird ein(e) [] Offenes Verfahren
[ Nichtoffenes Verfahren
[1 Verhandlungsverfahren

[] Offentliche Ausschreibung
[1 Beschrankte Ausschreibung

[1 Freihandige Vergabe

1 nach Offentlicher Vergabebekanntmachung

1 ohne Offentliche Vergabebekanntmachung

durchgefuhrt.

[] Es ist nicht beabsichtigt, ein neues Vergabeverfahren durchzufiihren.

Diese Mitteilung ist abschlieRend.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag
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Vergabestelle EFB (B/L) Aufth EG 309
(Aufhebung)

Vergabenummer: Datum:

Amt fur amtliche Veroffentlichungen der Telefax-Nr.: 00352/2929-42670
Europaischen Gemeinschaften
2, rue Mercier

L-2985 Luxemburg

Baumafinahme:

Leistung:

Verfahrensart:

Bekanntmachung vom im

Sehr geehrte Damen und Herren,

das in der 0.g. Bekanntmachung verdéffentlichte Vergabeverfahren ist

] aufgrund
[] § 26 Nr. 1a VOB/A
(] § 26 Nr. 1b VOB/A
[] § 26 Nr. 1c VOB/A
Schwerwiegende Grinde sind:

] aufgehoben
[] eingestellt

] nach § 122 GWB beendet
worden.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Ausgabe 2000 l1vonl




	Einführungserlass zur Vergabeverordnung und den Verdingungsordnungen
	A. Vergabeverordnung (VgV)
	I. In-Kraft-Treten der VgV und der Verdingungsordnungen
	II. Vergabehandbuch des Bundes
	III. Zu den wichtigsten Regelungen der VgV im Einzelnen:
	1. Schwellenwerte
	2. Verweisung auf die Verdingungsordnungen
	3. Informationspflicht nach § 13 VgV
	4. Ausgeschlossene Personen
	5. Elektronische Angebotsabgabe


	B. VOB Teil A - Ausgabe 2000
	Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen
	Zu den wichtigsten neuen Regelungen in der VOB und den Richtlinien des VHB im Einzelnen:
	Abschnitt 1: Basisparagraphen
	§ 9 Nr. 1 Satz 2 VOB/A (Bedarfspositionen)
	§ 9 Nr. 1 Satz 3 VOB/A (Stundenlohnarbeiten)
	§ 14 Nr. 1 Satz 2 (Sicherheitsleistung)
	§ 20 Nr. 1 Abs. 1 (Kosten für die Versendung der Unterlagen)
	§ 21 Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 (Unterzeichnung der Angebote)
	§ 21 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2 (Digitale Angebotsabgabe)
	§ 21 Nr. 3 (Nebenangebote und Änderungsvorschläge)
	§ 21 Nr. 4 (Preisnachlässe ohne Bedingung)
	§ 22 Nr. 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 (Kennzeichnung der Angebote)
	§ 22 Nr. 7 Sätze 1 und 2 (Einsicht in die Niederschrift, Mitteilung an die Bieter)
	§ 25 Nr. 1 Abs. 2 (Ausschluss von Angeboten)
	§ 25 Nr. 3 Absatz 3 Satz 2 (Wirtschaftlichstes Angebot)
	§ 25 Nr. 5 Satz 2 (Preisnachlässe)
	§ 26 Nr. 2 (Benachrichtigungspflicht bei Aufhebung)

	Abschnitt 2 der VOB/A
	§ 1 a Nr. 1, 2, 5 und 6 (Anwendung der a-Paragrafen)
	§ 18a (Angebotsfrist, Bewerbungsfrist)
	§ 26a Nr. 1 bis 3 (Aufhebung der Ausschreibung)
	§ 27a (Nicht berücksichtigte Bewerbungen)
	§ 31a (Nachprüfungsbehörden)
	§ 33 a (Melde- und Berichtspflichten)



	VOB Teil B
	Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
	§ 2 Nr. 8 Abs. 2 Satz 3
	§ 4 Nr. 8 Abs. 1 Satz 3
	§ 4 Nr. 10
	§ 6 Nr. 2 Abs. 1 Buchst. a
	§ 7 Nr. 1
	§ 16 Nr. 5 Abs. 3


	VOB Teil C
	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

	C. Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
	D. Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)
	E. Nachprüfungsverfahren
	F. Inkrafttreten und Aufhebung der Erlasse nach alter Rechtslage
	Anlagen
	§ 27a A
	EFB (B) Info/Abs EG 306
	EFB (B) Info EG 307
	EFB-Verg 6 351.6
	§ 19 A
	EVM (B) Ang 213
	EVM (Z) Ang 1 223.1
	EVM (L) Ang 233
	EVM (B) BwB/E 212
	EVM (L) BwB 232
	§ 18a A
	§ 26a A
	EFB (B/Z) Aufh 308
	EFB (B/L) Aufh EG 309


